Akkreditierungsbüro des französischen Außenministeriums 
CAPE 

Maison de la Radio 

116 avenue du Président Kennedy 

75220 Paris cedex 16 

Kontakt: Roseline MAROS 

Tel +33 1 56 40 50 22 – Fax +33 1 56 40 50 21  - roseline.maros@capefrance.com
Die Akkreditierung von Journalisten französischer wie ausländischer Staatsangehörigkeit, die als ständige Korrespondenten der ausländischen Presse ihren Wohnsitz in Frankreich haben, erfolgt über ein Verfahren gemäß den Regelungen für den Journalistenberuf und den Einwanderungsgesetzen. 

Allgemeine Bedingungen zum 1. Januar 2003 

A. 
Ausweispapiere 

· Französischer Personalausweis
(für Journalisten mit französischer oder mit doppelter Staatsangehörigkeit) 

oder 

· gültiger Reisepass mit Langzeitvisum („D visiteur“) 
(für Journalisten, die ihren Wohnsitz nicht in Frankreich haben) 


· Aufenthaltsgenehmigung 

B. 

Brief des Presseorgans, das den Journalisten als ständigen Korrespondenten nach Frankreich entsendet, an das Außenministerium, aus dem die Funktion und das Gehalt hervorgeht (Gehaltsabrechnung oder Kontoauszüge beifügen)

C.
Bankverbindung 

D. 
Zwei Passfotos 

E.
Lebenslauf 

Fehlende Papiere verzögern die Bearbeitung. 

Verfahren zur Erteilung des Presseausweises 

A1. 
Mit Wohnsitz Paris

Bescheinigung des Außenministeriums bei der Polizeipräfektur (5. Büro, Metro-Station Cité) vorlegen. 

- Raum „Europa“ (EU-Bürger) 

- Raum „Süd-Ost“ (Afrika/Maghreb)

- Raum „1509“ (andere Länder) 

A2. 
Mit Wohnsitz außerhalb von Paris 

Präfektur des Departements, in dem sich der Wohnsitz befindet 

B. 
„Empfangsbestätigung der Beantragung der Aufenthaltsgenehmigung“ verlangen (vorläufige Aufenthaltsgenehmigung) 

C. 
Kopie an das Akkreditierungsbüro faxen: +33 1 56 40 50 21 

Die Dauer des Verfahrens beträgt durchschnittlich drei Monate ab dem Zeitpunkt der Einreichung Ihrer Unterlagen beim Innenministerium 

D. 
Das Innenministerium wird sie unmittelbar zu einem Gespräch einladen. 

E. 
Der Presseausweis wird Ihnen dann nach Terminvorgabe im Akkreditierungsbüro ausgehändigt. 

In den Allgemeinen Bedingungen wird darauf hingewiesen, dass der Besitz eines Presseausweises nicht vereinbar ist mit der Ausübung eines anderen bezahlten, freien, kaufmännischen oder industriellen Berufs oder mit dem Diplomatenstatus. 

